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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Ziemlich knapp mit 21 zu 18 Stimmen bei drei Enthaltungen lehnte der Ständerat eine
Motion Noser (fdp, ZH) ab, mit der ein unabhängiger Lohn- und
Pensionskassenvergleich zwischen Bundesveraltung und Privatwirtschaft gefordert
worden wäre. Der Bundesrat hätte aufzeigen sollen, ob in der Verwaltung
marktgerechte Löhne und BVG-Leistungen bezahlt werden. Um
wettbewerbsverzerrende Effekte zu vermeiden, hätten sowohl die Löhne als auch die
Sozialabgaben periodisch dem Marktniveau angepasst werden sollen. Noser stiess sich
am „überdurchschnittlich starken Lohnwachstum beim Bund“ seit 2005. Damals sei der
letzte umfassende Vergleich zwischen Privatwirtschaft und Verwaltung angestellt
worden. 
Dem widersprach der Bundesrat in seiner Stellungnahme. In regelmässigen Abständen
würde die Bundesverwaltung hinsichtlich Anstellungsbedingungen mit ausgewählten
Unternehmen aus der Privatwirtschaft verglichen. Die letzte solche
Standortbestimmung sei 2014 vorgenommen worden und sei auf das gleiche Resultat
gekommen wie die Vergleichsstudie von 2015: die höheren Bundeskader würden
vergleichsweise schlechter und die tiefer qualifizierten Funktionen eher besser
vergütet als in der Privatwirtschaft. Das Lohnwachstum sei eher auf die höhere Anzahl
Mitarbeitenden im Lohnklassenmaximum zurückzuführen. Darüber hinaus habe der
Bundesrat den Auftrag für Reformvorschläge des Lohnsystems bereits im Januar 2017
erteilt. In der Debatte warnte Finanzminister Maurer zudem davor, Löhne und
Sozialabgaben nach unten zu korrigieren – was die Motion ja eigentlich indirekt
verlange. Das bringe die öffentliche Hand nie durch. Die Bundesverwaltung sei kein
Privatbetrieb, bei dem der Hebel beliebig gedreht werden könne. Der Weg der kleinen
Schritte, den der Bundesrat eingeschlagen habe, sei wesentlich zielführender, um
langfristig zu sparen. 1

MOTION
DATUM: 06.06.2017
MARC BÜHLMANN

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der Sommersession 2021 setzte sich der Ständerat als Erstrat mit der
Modernisierung der Aufsicht in der 1. Säule und der Optimierung der Aufsicht in der 2.
Säule der Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge auseinander. Erich Ettlin
(mitte, OW) erläuterte dem Rat für die Kommission, dass die Vorlage erstens zur
Stärkung der risikoorientierten Aufsicht, zweitens zur Einhaltung der Good
Governance-Vorgaben und drittens zur Sicherstellung der Stabilität,
Informationssicherheit und des Datenschutzes der Informationssysteme diene.
Insbesondere sollen, wie von der EFK verlangt, die Durchführung und Aufsicht über die
AHV durch eine Auslagerung der Durchführungsaufgaben aus der Bundesverwaltung
konsequent getrennt werden. 
Eintreten war unbestritten, der Ständerat schritt sogleich zur Detailberatung der
Änderungen im AHVG. Dabei pflichtete der dem Bundesrat stillschweigend zu, dass
zukünftig der Begriff der «Durchführungsstellen» geschaffen wird, welche die
Verbandsausgleichskassen, die kantonalen Ausgleichskassen, die Ausgleichskassen des
Bundes und eine zentrale Ausgleichskasse beinhalten. Erste Diskussionen gab es zur
Frage, wie detailliert die Vorschriften an die Durchführungsstellen sein sollen: Eine
Minderheit Carobbio Guscetti (sp, TI) scheiterte hier mit ihrer Forderung, wie vom
Bundesrat vorgeschlagen Mindestanforderungen im Gesetz festzulegen  – die
Kommissionsmehrheit setzte sich mit der Forderung nach einer offeneren
Formulierung durch. Diskussionslos stimmte der Rat in der Folge den vom Bundesrat
und teilweise von der Kommission vorgeschlagenen Änderungen bezüglich der
Schaffung getrennter Register der laufenden Geldleistungen und der Versicherten,
ergänzenden Regelungen des Abrufverfahrens von Informationen aus den Registern,
Regelungen zur Organisation der einzelnen Organe der Ausgleichskassen, zu den
Aufgaben der Kassen, zum Risiko- und Qualitätsmanagement, zur Rechnungslegung und
zu den Anforderungen an die Revisionsstelle, zu den Aufgaben und Massnahmen der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Aufsichtsbehörde sowie zur Kostenvergütung des AHV-Ausgleichsfonds gegenüber dem
Bund zu. 

Grössere Diskussionen gab es hingegen bezüglich einzelner Änderungen im BVG.
Umstritten war etwa, ob den regionalen Aufsichtsbehörden weiterhin Mitglieder der
Kantonsregierungen oder Personen mit einer Funktion in einer öffentlichen Verwaltung
angehören dürfen. Der Bundesrat wollte – genauso wie die Kommissionsmehrheit –
diese Doppelfunktionen verbieten, um die «Compliance richtig [umzusetzen] und die
Unabhängigkeit [sicherzustellen]», wie Kommissionssprecher Ettlin erläuterte. Die
aktuelle Regelung könne zu Interessenkonflikten führen. Bundesrat Berset betonte,
dass es hier nur darum gehe, zu verhindern, dass der Anschein von Interessenkonflikten
entstünde – die Aufsicht habe aber bisher gut funktioniert. Eine Minderheit Hegglin
(mitte, ZG) wollte bei der bisherigen Lösung bleiben, um nicht zu stark in die
«Organisationsautonomie der Kantone» einzugreifen, wie Pirmin Bischof (mitte, SO) als
Minderheitensprecher erklärte. Erstens gehe eine solche Regelung sehr weit, indem sie
auch Personen mit Funktionen in den Gemeinden ausschliesse, nicht aber
beispielsweise Branchenvertretende; zweitens ignoriere die Formulierung, dass die
Aufsichtsbehörden häufig überkantonal geregelt sind. Mit 25 zu 16 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) sprach sich der Ständerat für die Minderheit und somit für den Status
quo aus.
Ausführlich diskutiert wurde auch die Frage der Entschädigung von
Vermittlertätigkeiten im BVG. Der Bundesrat wollte diesbezüglich eine neue Regelung
zur Entschädigung von Vermittlerinnen und Vermittlern schaffen. Konkret sollte der
Bundesrat regeln können, «unter welchen Voraussetzungen Vorsorgeeinrichtungen [...]
Entschädigungen [für Vermittlungen] bezahlen dürfen». Die Kommissionsmehrheit
lehnte eine solche Regelungskompetenz ab, wie Erich Ettlin erläuterte. Man
befürchtete, dass Vermittlerinnen und Vermittler zukünftig nicht mehr wie bis anhin
über Courtagen der Pensionskassen, also als über Anteile des vermittelten Umsatzes,
abrechnen könnten, sondern «nur noch über Direktzahlung durch den Arbeitgeber».
Damit hätten die KMU aber Anreize, sich in dieser Frage nicht mehr beraten zu lassen.
Eine solche Beratung sei aber nicht nur bei einem allfälligen Wechsel der
Pensionskasse, sondern zur laufenden Betreuung der Fälle relevant. Zudem würde diese
Thematik aktuell in der Änderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes diskutiert. Hans
Stöckli (sp, BE) legte die Problematik aus Sicht der Minderheit dar, welche sich für die
bundesrätliche Lösung einsetzte: So sei das Finden einer zweiten Säule gemäss
Vorschriften Sache des Arbeitgebers, weshalb nicht Pensionskassengelder dafür
eingesetzt werden dürfen – diesbezüglich verwies hingegen Ruedi Noser (fdp, ZH) auf
die gemeinsame Verantwortung der Arbeitgebenden und der
Arbeitnehmendenvertretenden in dieser Frage und leitete daraus die Notwendigkeit
von Vermittlung ab. Zudem bestünden gemäss Stöckli im aktuellen System Fehlanreize,
weil die Interessen der Vermittlerinnen und Vermittler in die Beratung einflössen.
Bundesrat Berset erläuterte schliesslich, dass es bei der vorliegenden Bestimmung
nicht um ein Verbot der Vermittlung gehe, sondern um eine Kompetenzdelegation an
den Bundesrat. Dieser würde eine entsprechende Regelung vorschlagen und eine
Vernehmlassung dazu durchführen. Dennoch lehnte der Ständerat die Bestimmung mit
28 zu 14 Stimmen ab. 
Unbestritten blieben die übrigen Regelungen im BVG bezüglich Präzisierung der
Aufgaben der Expertin oder des Experten für berufliche Vorsorge, den Regelungen zur
Übernahme der Rentnerbestände, den Aufgaben des Sicherheitsfonds sowie dem
Informationsaustausch zwischen Vorsorgeeinrichtungen und der ZAS der AHV. 

Änderungen nahm der Rat überdies auch in zahlreichen weiteren Gesetzestexten, wie
dem ZGB, im Invalidengesetz, im Ergänzungsleistungsgesetz, in der
Erwerbsersatzordnung oder im Familienzulagengesetz, stillschweigend vor. Lediglich
die Frage, ob die rechtlichen Bedingungen für eine elektronische Übermittlung von
verfahrensrelevanten Dokumenten – wie sie die SGK-SR in der Vorlage ergänzen wollte
– im Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) gegeben sind oder nicht,
führte noch zu Diskussionen. Das EDI hatte eine solche Berechtigung gemäss Hans
Stöckli verneint – vorher müsse das Bundesgesetz über die Plattform für die
elektronische Kommunikation in der Justiz verabschiedet werden. Somit beantragte
Stöckli, den entsprechenden Einschub der Kommission abzulehnen, da er gemäss EDI
«nicht dienlich ist, die angestrebten Ziele umzusetzen». Erich Ettlin (mitte, OW) wies
hingegen auf eine ähnliche Regelung im AVIG hin, bei der dieselbe Problematik
bestanden habe. Äusserst knapp nahm der Ständerat die entsprechende Regelung mit
21 zu 20 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. 
Einstimmig (mit 43 zu 0 Stimmen) hiess er die Vorlage in der Gesamtabstimmung gut. 2
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Berufliche Vorsorge

Nach der Rückweisung an die Kommission war die Reform «BVG 21» des
Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in
der Wintersession 2022 erneut für den Ständerat traktandiert. In drei Sitzungen habe
sich die SGK-SR entsprechend dem Rückweisungsantrag nochmals über die
verschiedenen Kompensationsmodelle für die Übergangsgeneration – gemäss
zahlreichen Sprechenden das «Herzstück der Vorlage» – gebeugt. Allgemein geht es
beim Zuschlag darum, dass die Reduktion der Neurenten um 12 Prozent, die durch die
Senkung des Umwandlungssatzes entsteht, für die ersten Jahrgänge, die das
Rentenalter erreichen, abgefedert werden. Dazu, wie diese Personen unterstützt
werden sollen, lagen nun drei verschiedene Konzepte (und vier spezifische Vorschläge)
vor, deren Unterschied gemäss Kommissionssprecher Erich Ettlin (mitte, OW) vor allem
in der Finanzierung – über Lohnprozente oder über Beiträge der versicherten Personen
– und in der Frage bestand, ob die Rentenbeziehenden einen monatlichen Zuschuss zu
ihrer Rente oder eine einmalige Einlage in ihr Vorsorgekapitel erhalten. Die
Kommissionsmehrheit entschied sich für eine leicht angepasste Version des
ehemaligen Einzelantrags Dittli (fdp, UR), die im Vergleich zur Version der
Kommissionsmehrheit vor der Sommersession deutlich weniger Begünstigte und
deutlich tiefere Kosten aufwies. Gleichzeitig lagen drei Minderheitsanträge vor. 

Der Entwurf des Bundesrates, der auf dem Kompromiss der Sozialpartner beruhte,
wurde im Ständerat von einer Minderheit III Rechsteiner (sp, SG) vertreten. Demnach
sollen alle Versicherten der Übergangsgeneration (15 Jahrgänge) anfänglich einen
Rentenzuschlag zwischen CHF 100 und CHF 200 monatlich erhalten, wobei dieser
Zuschlag von ihrem Alter – nicht aber von ihrem Einkommen – abhängt. Allenfalls soll
der Zuschlag auch für weitere Generationen weitergeführt werden können. Finanziert
werden soll er durch einen neuen Abzug vom AHV-pflichtigen Lohn in der Höhe von 0.5
Prozent. Kritisiert wurde das Modell vor allem dafür, dass Beiträge im Umlageverfahren
systemfremd seien, dass es zu teuer sei und dass auch Personen mit einem hohen
Vorsorgekapital einen Zuschlag erhielten. Minderheitensprecher Rechsteiner bewarb
das Modell unter anderem damit, dass AHV und Pensionskassen bereits heute ihr in der
Bundesverfassung festgehaltenes Ziel, «die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung
in angemessener Weise» zu ermöglichen, nicht mehr erfüllen könnten und darum eine
Kompensation für alle Versicherten der Übergangsgeneration nötig sei. Zudem stellte
Rechsteiner einen Eventualantrag: Bei einem Entscheid für ein anderes Modell sollte
der Ständerat auf die Senkung des Umwandlungssatzes verzichten.

Das Modell des Nationalrats beruhte auf der Idee, dass eigentlich nur die obligatorisch
Versicherten (ungefähr 14 Prozent aller Versicherten) von einer Senkung des
Umwandlungssatzes betroffen seien – bei den überobligatorisch Versicherten gebe es
ja bereits jetzt eine Mischrechnung zwischen obligatorischem und überobligatorischem
Vorsorgevermögen, wie Alex Kuprecht (svp, SZ), dessen Minderheit die nationalrätliche
Version mehrheitlich aufnahm, argumentierte. Demnach sollen diejenigen Personen,
deren zukünftige Rente tiefer liegt als gemäss aktuellem Gesetz, diese Differenz in Form
einer einmaligen Kapitaleinlage beim Erreichen des Rentenalters erhalten. Konkret
erhielten dadurch 35 bis 40 Prozent der Versicherten eine Ausgleichszahlung.
Finanziert werden sollte diese über die Vorsorgeeinrichtungen durch Verlustreserven
und durch zusätzliche Beiträge der BVG-Versicherten sowie ihrer Arbeitgebenden.
Minderheitensprecher Damian Müller (fdp, LU) widersprach der Darstellung Kuprechts,
wonach nur rein obligatorisch versicherte Personen von der Änderung des
Umwandlungssatzes betroffen wären: Bei denjenigen, die über eine überobligatorische
Versicherung verfügen, werde zukünftig ein immer grösserer Teil des Überobligatoriums
zur Deckung der Kosten des Obligatoriums eingesetzt, bis der Umwandlungssatz auf
Ersterem bei 0 Prozent liege. Verschiedene Sprechende kritisierten das Modell
ebenfalls dafür, dass es zu geringe Kompensationen an zu wenige Personen beinhalte.

Ein neues Modell, beruhend auf dem ehemaligen Minderheitsantrag Dittli, verfolgten
die Kommissionsmehrheit sowie die Minderheit II Müller Damian. Beide wollten den
Kreis der Personen, die von einem Zuschlag profitieren, gegenüber dem
nationalrätlichen Vorschlag vergrössern und gegenüber demjenigen des Bundesrates
verkleinern. Die beiden Vorschläge setzten dazu auf das Vorsorgekapital der
Versicherten bei Renteneintritt: Solange dieses unter einem Schwellenwert liegt
(Kommissionsmehrheit: zweieinhalbfacher Grenzbetrag = CHF 215'000; Minderheit
Müller: vierfacher Grenzbetrag = CHF 344'160), erhält die Person den vollen, nach dem
Alter abgestuften Zuschlag, bis zu einem zweiten Schwellenwert (Kommissionsmehrheit:
fünffacher Grenzbetrag = CHF 430'000; Minderheit Müller: sechsfacher

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2022
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.24 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Grenzbetrag=CHF 516'000) einen degressiv abnehmenden Zuschlag. Damit sollten
Schwelleneffekte vermieden werden. Dadurch erhielten 25 Prozent (Bundesrat)
respektive 40 Prozent (Minderheit II) der Versicherten einen vollen und 25 Prozent
(Bundesrat) respektive 20 Prozent (Minderheit II) der Versicherten einen abgestuften
Zuschlag. Die Minderheit II verlangte überdies einen Zuschlag für 20 Jahrgänge
(Bundesrat: 15 Jahrgänge) sowie einen Mindestbezugsanteil für die Rente von 75
Prozent, während die übrigen Modelle einen Rentenbezug von mindestens 50 Prozent
verlangten. Finanziert werden sollten die Zuschläge durch einen Abzug auf dem
erweitert koordinierten Lohn von anfänglich 0.24 Prozent (Bundesrat) respektive 0.3
Prozent (Minderheit II). Minderheitssprecher Rechsteiner kritisierte insbesondere den
Mehrheitsvorschlag dafür, dass dadurch noch immer zu wenige Versicherte von einem
Zuschlag profitieren könnten und erachtete stattdessen den Minderheitsantrag II als
«am wenigsten schlecht». 

Zusammenfassend unterschieden sich die vier Modelle insbesondere im Anteil der
betroffenen Versicherten sowie in den Kosten: Beim Bundesratsmodell und der
Minderheit III Rechsteiner sollten 100 Prozent der Versicherten eine Kompensation bei
Kosten von insgesamt CHF 29.7 Mrd. erhalten (kumuliert bis ins Jahr 2045), bei der
Minderheit II Müller 60 Prozent der Versicherten für CHF 16.8 bis 17.1 Mrd., bei der
Kommissionsmehrheit 50 Prozent der Versicherten für CHF 11.7 Mrd. und bei der
Minderheit I Kuprecht 35 bis 40 Prozent der Versicherten für CHF 9.7 Mrd. Die Version,
welche die Mehrheit der SGK-SR noch vor der Sommersession 2022 empfohlen hatte,
wäre 88 Prozent der Versicherten (70% voller Zuschlag, 18% reduzierter Zuschlag)
zugutegekommen und hätte CHF 25.2 Mrd. gekostet. In der Folge setzte sich der
Mehrheitsantrag gegen alle drei Minderheiten durch (Minderheit I: 34 zu 9 Stimmen;
Minderheit II: 24 zu 19 Stimmen; Minderheit III: 28 zu 15 Stimmen). Mit 30 zu 12 Stimmen
lehnte der Ständerat gleich darauf auch den Eventualantrag der Minderheit Rechsteiner
auf einen Verzicht auf die Senkung des Umwandlungssatzes ab. Bereits in allen vier
Vorschlägen enthalten war ein vom Bundesrat geschaffener, aber vom Nationalrat
abgelehnter Anspruch auf einen Rentenzuschlag für Personen, welche eine
Invalidenrente einer Vorsorgeeinrichtung beziehen. 

Obwohl das Modell der Kurzfristkompensation im Ständerat sehr umstritten war und
gemäss den Parlamentarierinnen und Parlamentariern bei einem möglichen Urnengang
stark über Annahme oder Ablehnung der Vorlage mitentscheiden könnte, waren gerade
auch die Bestimmungen zur Langfristkompensation, mit denen die Senkung des
Umwandlungssatzes für diejenigen Personen abgemildert werden soll, die noch länger
zu arbeiten haben, sehr zentral. Auch hier nahm der Ständerat zahlreiche Änderungen
am nationalrätlichen Entwurf vor. 
So schlug die Kommission zum Beispiel bei der Eintrittsschwelle einen Zwischenweg
zwischen den Versionen des Bundesrates (CHF 21'510, wie bisher) und des Nationalrates
(CHF 12'548) vor, wie es Kommissionssprecher Ettlin (mitte, OW) formulierte. Die
Eintrittsschwelle sollte demnach bei CHF 17'208 zu liegen kommen, zumal Personen mit
sehr kleinen Einkommen nicht immer froh seien, wenn sie darauf noch BVG-Beiträge
zahlen müssten. Stillschweigend folgte der Ständerat hier seiner Kommission und
entschied in der Folge auch, dass junge Leute erst ab 25 Jahren – und nicht wie vom
Nationalrat vorgeschlagen bereits ab 20 Jahren – Beiträge für die berufliche Vorsorge
bezahlen müssen. Umstrittener waren hingegen die Änderungen beim
Koordinationsabzug. Hier schlug die Kommissionsmehrheit einen Systemwechsel von
einem fixen zu einem prozentualen Wert vor: Statt wie bisher CHF 25'095 oder wie vom
Nationalrat vorgeschlagen CHF 12'443 sollte der Koordinationsabzug neu 15 Prozent
eines Jahreslohns bis CHF 85'320 betragen. Dadurch könne man die Problematik lösen,
dass Versicherte mit mehreren Stellen den Koordinationsabzug mehrmals bezahlen
müssten und gleichzeitig die Geringverdienenden besserstellen, warb
Kommissionssprecher Ettlin für diesen Vorschlag. Eine Minderheit Müller wollte
hingegen dem Nationalrat folgen und den heutigen Abzug halbieren. Dies sei
administrativ einfacher und günstiger, während Geringverdienende trotzdem
gegenüber heute bessergestellt würden. Zudem bleibe die Rente bei einem Einkommen
unter jährlich CHF 50'000 auch mit dem Vorschlag der Mehrheit unter der EL-Grenze,
während die Versicherten und ihre Arbeitgebenden gleichzeitig deutlich höhere
Lohnabzüge für die BVG-Beiträge bezahlen müssten. In der Folge lieferten sich Ruedi
Noser (fdp, ZH) und Maya Graf (gp, BL) ein Streitgespräch zur Frage, ob es beim
Mehrheitsantrag ein Problem sei, dass der AHV-Lohn der Mitarbeitenden erst im
Februar oder März des nächsten Jahres feststeht und somit während des Jahres unklar
ist, ob eine Person tatsächlich entsprechende Beiträge leisten muss und wie hoch diese
ausfallen werden. Gesundheitsminister Berset verwies auf die stärkere Betroffenheit
der Frauen, bei denen ein Drittel der Arbeitnehmenden Netto-Jahreslöhne unter CHF
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36'000 aufwiesen – bei den Männern seien es 10 Prozent. Wie der
Minderheitensprecher kritisierte auch er, dass der Vorschlag der Kommissionsmehrheit
den koordinierten Lohn und somit die BVG-Beiträge gerade bei Personen mit solch
tiefen Einkommen gegenüber heute auf das Sechsfache erhöhen würde. Es sei zwar
wichtig, den Koordinationsabzug zu senken, «mais [...] il doit être supportable pour les
personnes directement concernées». Mit 34 zu 10 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der
Ständerat seiner Kommissionsmehrheit. 

Darüber hinaus nahm der Ständerat zahlreiche weitere, unbestrittene Änderungen vor.
Unter anderem pflichtete er dem Bundesrat sowie dem Nationalrat bei und schuf
anstelle der bisherigen vier Stufen der Altersgutschriften neu zwei Stufen in der Höhe
von 9 und 14 Prozent. Die einzige Differenz zum Nationalrat blieb hier in der Frage,
wann junge Erwachsene mit dem Alterssparen beginnen müssen. In der
Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den BVG-21-Entwurf mit 25 zu 10 Stimmen
(bei 4 Enthaltungen) an. Die ablehnenden Stimmen und Enthaltungen stammten
grösstenteils von Mitgliedern der SP und der Grünen.

Die Medien konzentrierten sich drei Monate nach der Annahme der AHV21 an der Urne
vor allem auf die Folgen der Revision für die Frauen. Hier waren sie sich jedoch nicht
einig, ob die Frauen als häufiger Teilzeiterwerbstätige gegenüber heute genügend
bessergestellt oder gar benachteiligt würden. Ganz allgemein zeigten sich die Medien
unsicher, ob die Vorlage in dieser Form an der Urne durchzubringen wäre. 3

1) AB SR, 2017, S. 416 ff.
2) AB SR, 2021, S. 608 ff.
3) AB SR, 2022, S. 1085 ff.; AB SR, 2022, S. 1233 ff.; Ausgleichsmodell der SGK-SR vor der Sommersession 2022; Finanzielle
Gesamtschau der Ausgleichsmodelle bis 2045 in der Wintersession 2022; Übersichtstabelle zu den Ausgleichsmodellen in
der Wintersession 2022; TA, 29.11.22; AZ, Lib, 30.11.22; AZ, Blick, CdT, LT, TA, 13.12.22; TA, 14.12.22
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